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Baumaßnahme
Fahrbahn mit Straßennebenflächen (Böschungen, Sick ermulden, Regenrück haltebeck en etc.)

W assergebundene W egedeck e
Geplante vorübergehende Inanspruchnahme während der Bauzeit 

Versiegelte Fläche

Sonstiges

Z one der bestehenden mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen
Grenze Planungsgebiet

Gemeindegrenze
Z one der neuen mittelbaren Beeinträchtigung von Flächen

§30              Biotoptyp geschützt nach § 30 BNatSchG
FFH-LRT     Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie

T abellenerläuterung:

Bestand Biotoptypen § 30 FFH-LRT

W A 91E0W eichholzauenwald § 30

Gewässer

Gebüsche und Gehölze feuchter bis nasser Standorte

-Bach, natürlich/ naturnah (struk turreich)FF § 30

GB -M agerer Altgrasbestand, artenreich, linear -
Offene Trocken- und/oder Magerstandorte

3260Bach, mit mittlerer Struk turdichte und flutender U nterwasservegetationLR -

´

Quellennachweis / Plangrundlage
Biotopk artierungsdaten (Artenschutz- und Biotopk artierung) sowie Schutzgebietsdaten/Ökoflächen aus dem Bayerischen
Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur, Stand 2013), sowie vom Landesamt für U mweltschutz (LfU , Stand 2013)
ABSP (Lkr. Regen, digitale Fassung, 2006)
Regionalplan Oberpfalz (Planungsverband Region Nord, digitale Fassung, 2009)
W aldfunk tionsplan Lkr. Regen (BayStM LF, 1999)
T echnische Planung (StBA Passau, digitale Fassung, 2013)
Realnutzung / Biotoptypen (Bestandsk artierung NRT , 2013, K artierschlüssel Stand 2011) 
Digitale Orthofotos, Digitale Flurk arte ( c Geobasisdaten der  Bayer. Vermessungsverwaltung, Stand 2009,
http://geodaten.bayern.de, Darstellung der Flurk arte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)
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1/2Staatliches Bauamt Passau

Lageplan der landschaftspflegerischen
M aßnahmen

B 85 Cham - Regen

Bau-km 0+000 - 1+280
B 85_ 2220_ 2,920 - B 85_ 2220_ 4,200

Aufgestellt:
Deggendorf, den 30.04.2014
Staatliches Bauamt

Berzl, Baurätin

Ausbau westlich Ayrhof
Anbau eines Z usatzfahrstreifens

P l a n f e s t s t e l l u n g

M W /RK

N905

M W /RK

04/2014

04/2014
04/2014
04/2014

12.3
K 3, K 4, K 6, K 7, K 8G3

6 StückPflanzung von autochthonen Hochstämmen 

K 1, K 3, K 4, K 6, K 7, K 8G5

0,05 ha

Anlage eines gestuften W aldmantels im Bereich der 
angeschnittenen W aldränder zum Schutz der angrenzenden 
W aldflächen und zur Aufrechterhaltung von Leitlinien.  
Anlage eines W aldsaums durch Ansaat autochthoner Gräser
und K räuter sowie U nterpflanzung mit autochthonen Sträuchern.

K 3, K 4, K 6, K 7, K 8

Pflanzung von Heck en auf den Straßennebenflächen zur Einbindung
des Bauwerk s in die Landschaft unter Verwendung von
autochthonen Bäumen und Sträuchern 
(im Straßennahbereich nur Sträucher). 0,23 ha

G2

Bau- und vegetationstechnische Maßnahmen

Heck enpflanzung mit autochthonen Sträuchern auf mittleren Standorten

Schutz angrenzender Biotop- und Gehölzstruk turen vor Beeinträchtigungen 
während der Baudurchführung

Pflanzung von autochthonen Hochstämmen !(!

Gehölzpflanzung mit autochthonen Bäumen und Sträuchern auf mittleren Standorten!((!

Schutzmaßnahme für zu erhaltende Einzelbäume gemäß DIN 18920(.

Anlage mittlerer bis feuchter Struk turen mit autochthonem Saatgut

Anlage magerer Struk turen mit autochthonem Saatgut 

Begrünung der Bank ette mittels Suk zession

Anlage eines gestuften W aldmantels mit autochthonen Gras- und K rautstruk turen und
U nterpflanzung mit autochthonenSträuchern der angeschnittenen W aldbereiche beim RRB

W iederherstellung der vorübergehend in Anspruch genommenen Offenlandflächen
(Grünland-, Ack erflächen)

Rück bau bestehender Verk ehrsflächenD R

W ildschutzzaun/ Luchszaun (Höhe 2,50m; M aschenweite max. 8cm)
K orridor (ca. 0,5 m) außerhalb des Schutzzaunes, der von Gehölzen freizuhalten ist

K orridor (ca. 2m) außerhalb des Schutzzaunes, der von waagerechten Ästen freizuhalten ist
(Vermeidung Ü berk letterung); Erfolgt in Absprach mit Grundeigentümer

Geplante landschaftspflegerische Maßnahmen

Flächengröße bzw. 
Anzahl

#

Bezug zur fortlaufenden
K onflik tnummerM aßnahmennummer

#

Erläuterung der M aßnahme
# #

K 3, K 4, K 6

Pflanzung von Heck en auf den Straßennebenflächen zur Einbindung
des Bauwerk s in die Landschaft unter Verwendung von
autochthonen Bäumen und Sträuchern. 0,12 ha

G2

M aßnahme zur K ompensation der Eingriffe
mit Nummer der Erläuterung im entsprechenden T extblockA1

M aßnahme zur Gestaltung des Straßenraumes,
mit Nummer der Erläuterung im entsprechenden T extblockG1

Erläuterungen
M aßnahme zur Vermeidung von Eingriffen in den Naturhaushalt,
mit Nummer der Erläuterung im entsprechenden T extblockV1

´

!(

Schwarzer Regen

Viechtach

Regen

Langdorf

T eisnach

Bodenmais

K ompensationsfläche
"Brandtner M oor"

Ayrhof

A1

Übersichtskarte M 1:150.000
Grenze des Planungsgebietes

Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete) gem. Art. 3ff. FFH-RL

A1 K ompensationsfläche A1 "Brandtner M oor"

Schutzgebiete und schützenswerte Bereiche

!(L

Amtlich k artiertes Biotop mit Nummer6943-1673

Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung laut Art. 3ff. FFH-Richtlinie
(Natura 2000): DE 6842-301 "Pfahl" TXFFH

Naturpark "Bayerischer W ald (NP-00012-BAY -04)" gem. §  27 BNatSchG,
flächendeck end im Planausschnitt!(NP

Naturschutzgebiet "Hof-Pfahl" (NSG-00013.01) gem. §  23 BNatSchG!(N

Landschaftsschutzgebiet "Bayerischer W ald" (LSG-00547.01) gem. §  26 BNatSchG

Im Nahbereich des Hofbaches sowie im gesamten W aldbereich
werden die Arbeitsstreifen auf das mindest notwendige M aß 
begrenzt, um angrenzende Vegetationsbestände möglichst zu 
erhalten.
Für an die Arbeitsstreifen angrenzende W ald- oder Gehölzflächen
sowie im Nahbereich des Hofbaches werden Schutzmaßnahmen 
durch das Errichten von Bauzäunen gem. der Richtlinien für die 
Anlagen von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz
von Bäumen, Vegetationsbeständen und T ieren bei 
Baumaßnahmen (RAS-LP 4) ergriffen.
Erhaltenswerte Einzelbäume werden gemäß DIN 18920 vor 
Beschädigungen geschützt.
Baustraßen, Lagerflächen und Z ufahrten werden grundlegend 
außerhalb von Biotop-, Gehölz-, W aldflächen und Lebensräumen 
angelegt.

K 3, K 4, K 5, K 6, K 7, K 8V2 Schutz angrenzender Gehölzstrukturen und
Einzelbäume

W ährend der Laichphase der Gelbbauchunk e (Anfang M ai bis 
Ende Juni) wird die Entwick lung von ephemeren Gewässern im 
Baufeld möglichst vermieden. Sollten bautechnisch weitere 
Erfordernisse veranlasst sein, wird dies im Rahmen der 
U mweltbaubegleitung geregelt.

Vermeidung möglicher Lockeffekte für Amphibien
in den BaustellenbereichV5 K 7

Baubedingte Stoffeinträge und Beeinträchtigungen werden in 
Abstimmung mit der U mweltbaubegleitung und der bau-
ausführenden Firma durch den Einsatz umweltschonender 
Betriebs-, Schmiermittel, etc. bei Baumaßnahmen im Nahbereich 
des Hofbaches auf ein M inimum reduziert. 
U m Oberbodeneintrag in das Gewässer bei Regenereignissen zu
verhindern, erfolgt k eine Lagerung von Oberbodenmieten oder 
sonstigen Ablagerungen im Nahbereich des Baches und somit 
nicht außerhalb des Baufeldes zwischen dem Hofbach und dem
Baubeginn (siehe auch V2). Die Betank ung der Baufahrzeuge 
erfolgt ebenso außerhalb wassersensibler Bereiche.

V3 Schutz des Hofbaches und begleitender 
Auwaldstrukturen K 6, K 7

Vermeidung einer  Erhöhung der K ollisionsgefährdung 
wandernder T ierarten, insbesondere jagender Fledermausarten:
In Abschnitten mit straßenbegleitenden Gehölzbeständen wird auf
einen ausreichenden Abstand dieser zum Fahrbahnrand geachtet.
Es verbleibt grundlegend ein 4 bis 5 m breiter, gehölzfreier Saum-
streifen zur Fahrbahn, um „T unneleffek te“ auszuschließen und 
parallel zur Fahrbahn fliegende T iere nicht in den Gefahrenbereich
zu leiten.

Optimierung der Gestaltung von StraßennebenflächenV4 K 5, K 7

Z ur Vermeidung der Einbringung standortfremder Pflanzenarten 
und insbesondere zur Vermeidung einer zusätzlichen Verbreitung 
von eventuell im Boden vorhandenen Neophytensamen erfolgt 
vorrangig die Verwendung direk t vor Ort abgetragenen Oberbodens.
Falls eine Lieferung von Oberboden dennoch erforderlich sein 
sollte, muss gewährleistet sein, dass dieser frei von Samen- und 
Pflanzengut standortfremder Pflanzenarten ist. 
W eiter sind regelmäßige K ontrollen im Rahmen der Straßenneben-
flächenpflege durchzuführen und bei Bedarf Gegenmaßnahmen
zu ergreifen um somit das Einwandern von ausbreitungsstark en 
Neophyten in angrenzende Biotop- bzw. Schutzgebietsflächen
zu verhindern.

Vermeidung der Etablierung und Ausbreitung
von NeophytenV8 K 5, K 6, K 7, K 8

Im Nahbereich des Z auneidechsen-K ernlebensraumes „Pfahl“
(Lebensraum 1), südlich der B 85, findet k eine längere Z wischen-
lagerung von (lock erem) Gesteinsmaterial statt, um k eine Versteck -
möglichk eiten für Reptilien zu schaffen und dadurch die Gefahr von
Individuenverlusten zu erhöhen.

Vermeidung möglicher Lockeffekte für Reptilien
in den BaustellenbereichV6 K 7

Bestand: Realnutzung
Graben, temporär wasserführend; Bach mit mittlerer Struk turgüte, M ühlgraben22

Fischteich (intensiv genutzt); Stillgewässer, naturfern 25

Ack er41

Grünland, artenarm, intensiv genutzt421

Artenarmer Altgras-, Stauden- und/ oder K rautbestand45

Baumreihe64

Nadelholz-Jungwuchs; Aufforstung; Obstk ultur71

Nadelholzforst71

Naturnaher W ald auf Felsstandort72

Himbeer-, K ratzbeer- und/ oder Brombeer-Gestrüpp74

W ohnbaunutzung (§  2, 3, 4 BauNVO); Einzelgebäude und - anwesen91

Land-/ Hauptstraße; Sonstige Verk ehrsfläche92

W ege und Plätze, wassergebunden befestigt922

W ege, unbefestigt923

Privates Grün939

Einzelbaum.

Fällungs- und Gehölzschnittmaßnahmen werden ausschließlich in
den W intermonaten vor Beginn der Brutsaison, in der Z eit von
01. Ok tober bis 28. Februar außerhalb der amtlich festgesetzten 
Brut-, Nist- und Fortpflanzungszeiten durchgeführt.

K 3, K 4, K 6, K 7V1 Fällungs- und Gehölzschnittmaßnahmen
in den Wintermonaten

K V, K 1, K 2, K 5, K 7, K 8

0,96 ha

G1

Anlage von mageren, extensiv genutzten Struk turen auf Straßen-
nebenflächen, wiederherzustellenden vorübergehend in Anspruch 
genommenen Gras- und K rautstruk turen sowie auf nicht wiederher-
zustellenden ehemaligen Gehölzflächen mittels Oberbodenauftrag 
von 5 cm und Ansaat von autochthonem Saatgut.

K 1, K 4, K 7, K 8G4

Gestaltungsmaßnahmen zur naturnahen Einbindung des 
Regenrück haltebeck ens durch:
- Auftrag von max. 5 cm des vor Baubeginn abgeschobenen 
  Oberbodens auf die Rohbodenflächen der Böschung und 
  Nebenflächen
- Ansaat von autochthonem Saatgut für feuchte Standorte im 
  Bereich der unteren Beck enböschung sowie am Beck enboden.
- Ansaat von autochthonem Saatgut für magere Standorte auf den 
  Nebenflächen
-Neupflanzung von autochthonen Hochstämmen (5 Stück )

Z ur Vermeidung von K ollisionen dieser Art mit dem Verk ehr auf
der B 85 in diesem Bereich wird die Straße vom östlichen Brück en-
fuß am Hofbach im weiteren Verlauf Richtung Osten bis ca. 50 m
außerhalb des W aldrandes bei Ayrhof beidseitig eingezäunt.
 
Der Luchszaun wird mit einer Höhe von 2,50 m und einer 
M aschenweite von höchstens 8 cm hergestellt. Der straßenabge-
wandte Bereich hinter dem Z aun im Abstand von bis zu 2 m ist
von Ästen freizuhalten, die dem Luchs ein Ü berk lettern des 
Z aunes ermöglichen würden.

Vermeidung von Kollisionen mit wandernden 
LuchsenV7 K 7

Entwicklungsziel: Entwick lung hochwertiger Flachmoorbereiche

KV, K1- K8

Maßnahmen (z. T. bereits durchgeführt):

Entbuschung der M oork ernfläche und der freigestellten Rand-
bereiche in Abstimmung mit der U NB in mehrjährigem T urnus

Entfernung des Fichtenbestandes, natürliche Suk zession zu 
Feucht/ Auwald in Teilbereichen (Nahbereich des Rainbächls)

Flächengrößen:
Ök okontofläche, gesamt:
bereits abgebuchter K ompensationsbedarf (andere Projek te):
Ausgleichserfordernis ak tuelles Projek t:
verbleibende anrechenbare Fläche:

2,22 ha
1,36 ha
0,36 ha
0,48 ha

Verfüllung der Entwässerungsgräben mit Aushubmaterial 

Kompensationsfläche A1 "Brandtner Moor"
(Lage siehe Übersichtskarte M 1:150.000)A1

bpa-jungr
Textfeld
 ü b e r h o l t 

bpa-jungr
Stempel


